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Die im westphilischen Frieden ausgesprochene
Exemtion der Eidgenossenschaft vom Reiche, das
Verdienst der evangelischen Stadte und Orte.

Von
Dr. D. A. I'echter.

Nicht leicht gab es cine fiir die Existenz der Iidgenossen-
schaft verhiingnissvollere Zeit, als die des dreissigjihrigen Krieges.
Walr ist es, dass dieselbe, withrend ein grosser Theil Deutsch-
lands der Schauplatz grauenvoller Verheerungen geworden war,
wie eine Insel von den IPluthen der Verheerung im Ganzen ver-
schont Dlich und ctwa nur die Grenzen von der Drandung der
Wogen berithrt wurden,  Schaut man aber in den inmern Zu-
stand unsers Vaterlandes zu selbiger Zeit, in die Kluft, die zwischen
den Katholischen und den Evangelischen giilmte, kenmt man die
Erbitterung, welche cine Partei schlagfertig gegen die andere an
die Grenzen ritcken liess, das I'veiben der Parteien, deren eine
cinen Rilekhalt an Spanien und Oesterreich, die andere an Frank-
reich und Schweden hatte, die blutigen Wirren in Graubiinden,
welche die Bidgenossen in zwei Lager trenmten: so kann man
es nieht anders als ein Wunder nennen, dass die Eidgenossen-
schaft aus diesem gefahrvollen Strudel unversehrt empor getaucht
ist.  Mit dem Sehlusse des Kricges war aber die Gefahr nicht
vorither; es drohte ihr zuletzt noch eine aundere, die, wiiren die
Machinationen einer Partei anf dem Tage zun Minster und Osna-
briick gegliickt, die Iidgenossenschaft oder wenigstens  einige
Orte derselben ihrer Selbststiindigkeit beranbt und wieder zu
integrierenden Theilen des Reiches gemacht hiitten. |

Acltere Geschichtswerke (Leu, Waldkirch u. a.) crzithlen,
dass Biirgermeister Wettstein von der gesammten Eidgenossen-
schaft nach Miinster geschickt worden sci. Die unserm Zeit-
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alter nither stechenden Geschichtsschreiber haben sich von diesem
Irrthum losgemacht (Ochs ist auf halbem Wege stehen geblicben)
und berichten, dass es Dloss die evangelischen Orte gewesen sind,
welche Wettstein  abgeordnet haben.  Wenn auch  dadurch die
historische Wahrheit sich Bahm gebrochen hat, so scheint es doch
kein iiberfliissiges Beginnen zu sein, den Blick der Gesehichts-
freunde anf die Verhandlungen hinzulenken, welche der Abord-
nung Wettsteins vorangegangen sind.  Diess ist der Zweek der
folgenden auf Aktenstiicke gegriindeten Auseinandersetzung,
Schon im Jahre 1627 waren von einem Strassburger Biirger,
Wilhelm Sehmalz, beim Kammergerichte zu Speyer gegen Miil-
hausen Mandate ausgewirkt worden, welche den fiinf evangelischen
mit dicser Stadt verbiindeten Orten hichst bedenklich und von
gefithrlicher Consequenz vorkamen, so dass im Namen dieser
fitnf Orte an das I(:mmmrgcri(:ilt cine Protestation erlassen wurde,
nachdem Bern von seinem Rechtsgelehrten Dr. Steck und Basel
von seinem Collegium juridicuin sich ein Gutachten iiber Miil-
hausens kaiserliche und kanigliche I'reiheiten hatte geben lassen.")
Das war cin Vorliufer von zwei anderen Angriffen des
ICammergerichtes, welche bald darauf auf Basel selbst gerichtet
und von weit ausschenden IFolgen begleitet waren.  Der cine
wurde von Dr. juris Melchior ab Insula (de Plsle), uespring-
lich von Genua herstammend , Professor an der Universitit' zu
Basel und Bitrger daselbst, veranlasst. Diescr Rechtsgelehrte hatte
im Jahr 1624 auf hinterlistice Weise sein an der Miinchensteiner
Briicke gelegenes Landgut dem Barbier Ludwig Meyer, einem
geisteskranken Mamme, durch Verkauf anzuhiingen gewusst.  Die
Verwandten des Geistesschwachen  fiihrten vor Gerieht Klage.
Ab Insula unterlag wegen seiner betriiglichen Handlungsweise,
verliess Basel und hegab sich nach Paris, von wo aus er 1628
sein Basler-Bitrgerrecht autkiindete, erhielt am dortigen Hofe
den Titel eines Kammerherrn und wandte sich nun aus Rache
an das Kammergericht zu Speyer, um den Spruch des Baslerischen

') Abschied von Aarau 29./19. November 1627.
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Stadtgerichtes zu annullieren.  Er wusste selbst den Kionig so
zu gewinnen, dass derselbe sich seiner gegeniiber den evangeli-
schen Stiidten, welche Basel schiitzten, annahm.  Nach dem Tode
Ab Insula’s fithrte dessen Wittwe den Prozess noch fort.

Der zweite Angrift wurde durch IFlorian Wachter, einen
Biirger von Schlettstadt, veranlasst, dem in den damaligen Kriegs-
zeiten der Aufenthalt in Basel gestattet worden war, | Dieser
hatte cinigen I'uhrleuten von Basel acht Wagen Wein aus dem
Elsass fiir einige Wirthe nach Basel zu fithren verdungen. Unter-
wegs wurden den Fubrleuten von  franzisischen Parteigiingern
die Pferde bis auf einige geraubt, mit diesen brachten sie den
Wein noch nach Basel und verlangten von Wachter, der sich
bei der Wegnahme der Pferde keineswegs energisch henommen
hatte, Entschiidigung. Dic Sache wuchs 1641 an das Recht.
Weil im Akkorde der Unsicherheit der Strassen nicht erwihnt
worden war, unterlagen die I'ulirleute, Wachter musste mit der
Gegenpartei die Kosten bezahlen,  Da er iberdiess auch noch
von Kreditoren bedriingt wurde, wandte er sich ebenfalls aus
Rache um Amullierung des Richterspruches an das Kammer-
gericht zu Speyer.  ADb Insula sowohl als Wachter erhiclten von
demsclben die Citation der Basler vor sein Forum und spiiter
die Iixecution des Arrestes auf alle Giiter von Baslern, wo die-
selben sich fiinden.

Den vor das Kammergericht citierten Baslern verbot der
Rath den Citationen Ifolge zu leisten und Dbrachte scine Be-
schwerden zu mehrern Malen (1643, 1644, 1645)") auf den
Tagsatzungen zur Sprache; 1643 und 1644 wurde sogar im
Namen der XIH Orte ein Schreiben an den Kaiser erlassen, er
machte befehlen, dass kiinftig die Angehorigen der Eidgenossen-
schaft mit dergleichen Citationen und Arresten verschont wiirden.
Frither niimlich hatte das Kammergericht auch schon Vorla-
dungen an cinzelne Orte ergehen lassen; diese waren aber in

1) Abschied vom 5. Juli 1648, ecvangel. Abschied vom 6, —8. Februar
1644, Jahrrechnung vom 4.—19. Juli 1644, cvangel. Abschicd vom b. Febr,
1645, evangel. Abschicd vom 4. Juli 1645.



79

Folge theils von Nemonstrationen, theils des kaiserlichen Ein-
gchreitens ohme LErfolg geblieben.  Diessmal aber gestaltete sich
die Sache anders.

Bascl Dherief sich vor den Gesandten der Tagsatzung und
geeeniiber dem Kaiser auf seine durch kaiserliche und  kimig-
liche DPrivilegien ihm ertheilte Ixemtion vom Reiche, durch
welche es zu keinen andern Leistungen verpflichtet sei, als dem
romischen Konige, wenn er itber das Gebirge zog, um die Kaiser-
krone zu empfangen, mit zehn Glenen in der Stadt Kosten zu
begleiten, wund  diese Unabhiingigkeit habe sie auch z B. 1460
gegen die Zumuthungen Iriedrichs 111 aufrecht erhalten.  So
war ¢s auch 1547 unter Kayl V. vorgekonmmen, dass Basel auf
eine Reichsversammlung berufen wurde, dagegen aber Kinsprache
erhob, worauf der Kaiser eine fiir die ecidgenossischen Orte
giinstige Lirlinterung ertheilte.  Auf diese beriefen' sich Basel,
Schaffhausen und St. Gallen, als sie noch 1640 auf den Reichs-
tag beschieden wurden, und erhielten zur Antwort, dass sie
durch ein Verschen auf der Reichsmatrikel stehen gebliehen
seien.')

Und was mun endlich das Reichskammergericht betriftt, so
war dasselbe schon 1495 von Kaiser Maximilian in Anregung
gebracht, aber erst seit 1548 von den gesammten Reichsstinden
in’s Leben gerufen worden. Von diesen und dem Kaiser warden
die Richter bezahlt.  An demselben waren die Eidgenossen nie-
mals betheiligt.  Wenn  auch  behauptet  werden  wollte,  dass
cinige Orte, nawentlich Basel, in einem abweichenden Verhiilt-
nisse zu demselben standen, so berief es sich darauf, dass es
schon mehr als hundert Jahre, Dbevor es in den Bund mit den
Eidgenossen getreten sei, von jedem dusser (ierichtszwang durch
seine Privilegien eximiert und auch seit 1501 in dem unge-
storten Besitze dieser Ixemtion geblichen sei.

Die bisherigen Schritte gegen die Verfiigungen des Kammer-
gerichtes waren erfolglos geblichen und 1646 wurde sogar die Exe-
cution der Arreste auf die Giiter der Basler angeordnet.  Da sprach

1) Abschicd der Jahrrechmung vom 1, Juli 1640.
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sich Bascl auf der Konferenz der evangelischen Orte, den 16./6.
Februar 1644, dahin aus, dass es nach seiner Ansicht das
Jeste witre, da das Kammergericht nicht vom Kaiser allein,
sondern vom ganzen Reiche abhange, wenn man durch Vermitt-
lung des franzosischen Ambassadors in der Schweiz es dahin
bringen kinnte, dass den  franzisischen Bevollndichtigten  in
Miinster die Instruktion gegeben wiirde, bei den Friedensver-
handlungen auch der Eidgenossenschaft in dem Sinne zu gedenken,
dass weder das Kammer- und Hofgericht noch andere Tribunale
gegen die Iidgenossenschaft Mandate zu  erlassen  befugt sein
sollen.  Diesem Antrage wurde erst nach Verfluss cines Jahres
Folge gegeben'). Im Juli. desselpen Jahres 1645 gingen die
evangelischen Orte cinen Schritt weiter.  Sie heschlossen, Luzern
anzufragen, ob es seine Einwilligung zu cinem gemeineidgenossi-
schen Schreiben an den franzisischen Bevollmiichtigten zu Miinster,
Henri ’Orléans, Herzog von Longueville, geben wiirde, in welchem
derselbe um seine Vermittlung anzugehen wiire, dass die Eidge-
nossenschaft in den Frieden eingeschlossen *) und mit solchen ihrer
Souverinitiit zuwiderlaufenden Newerungen, wie man  sie  scit
etlichen Jahren von Seite des Kammergerichtes habe erfahren
miissen, verschont werden mochte. Auf den Fall hing dass diess
von Luzern nicht erhiltlich sein sollte, entschliessen sich  die
evangelischen Orte, fiir sich allein cin solches Schreiben abgehen
zu lassen.  Auch der franzisische Ambassador Cammartin billigte
diese Massregel und rieth, iiberdiess, man michte zu Beforderung
der Sache eine cigene Person in Miinster bestellen, was vielleichf,
ohne Kosten der Eidgenossenschaft  geschehen kinnte.  Ziirich
verfasste cin Schreiben an Luzern, in welchem die IKxemtion
vom Kammergerichte und die Finschliessung in den Frieden
verlangt wurde, theilte aber noch vorher Basel das Concept mit.
Basel erifinet (30./20. August) Zirich seine Ansicht dahin, dass in
dem Schreiben blogs die Exemtion vom Kammergerichte beriihrt
werden und man erkliiven solle, dass dabei alle eidgendssischen

) Evangelischer Abschied vom 5. Februar 1645.
%) Lvangelischer Abschicd vom 4. Juli 1645.
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Orte interessiert seien, vor allen Basel; die Einschliessung in
den Frieden mochte man fallen lassen, weil diese ein Hinder-
niss fiir die Zustimmung der katholischen Orte zu jenem Ver-
langen sein konnte. Das Schreiben ging im November 1645
im Namen der XIII Orte an den franzosischen Ambassador und
an die franzosischen Bevollmiichtigten in Miinster ab, und den
1. Januar 1646 konnte Caumartin dem Oberstzunftmeister Brand
berichten, dass die Bevollhniichtigten seines Konigs geantwortet
hiitten, sic wiirden sich der Sache auf das Angelegentlichste an-
nehmen.  Zugleich erhielt auch Biirgermeister Wettstein  vom
Generalmajor Johann Ludwig von Irlach, chemals Kommandant
von Breisach, damals Generallieutenant Ludwig XIV., welcher
zu selbiger Zeit zu Miinster sich aufhielt, ein Schreiben des-
selben Inhaltes.

S0 weit cooperierten die katholischen Orte mit Basel, d. h.
dadurch, dass sic ihre Namen unter die Schreiben setzten, in
welchen die Iixemtion vom Kammergerichte verlangt wurde, und
insoweit kamen sie den Verpflichtungen nach, welche ihnen der
1501 mit Basel geschlossene Bund auferlegte.  Hiemit schliesst
sich das erste Stadium der Verhandhimgen. Das Charakteristische
derselben besteht darin, erstens, dass es sich bis dahin bloss
um die Befreiung vom Kammergericht handelte, und zweitens,
dass die katholischen Orte insoweit cooperierten.

In cine neue Phase traten die Verhandlungen, als in IFFolge
eines Antrages des Oberstzunftmeisters Hummel der Rath von Basel
Zirich (20./10. Januar 1646) den Vorschlag machte, es michte
auf der niichsten badischen Tagsatzung die IFrage in Berathung
gezogen werden, ob es nicht zweckmiissig wih‘c,' einc passende
Person in Miinster zu bestellen, welche das gemeincidgenossische
Interesse im Auge behalte und was demselben zuwiderlaufe, ab-
zuwehren suche.  Is war dieser Antrag durch ein Schreiben
hervorgerufen worden, in welchem Ziirich die Orte um ihre
Ansichten iiber die ferner zu trefienden Massregeln  befragte.
Bern erklivte sich fiir Einschlicsml\ng der LEidgenossenschaft in

Hist. Archiv Bd. XVIIIL : 6
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den Frieden, Schaffhausen®) hiclt es fiir passend, zwei qualifizierte
Personen im Namen der XIII Orte oder doch wenigstens der
evangelischen zu schicken, welche die Einschlicssung in den Irie-
den und die Exemtion vom Kammergericht betreiben sollten, und
Graubiinden ?) wiinschte, dass auch seine Interessen in Miinster
vertreten werden miochten, da seine Angelegenheiten in entstellten
Farben daselbst geschildert wiirden. Die badische Tagsatzung
wurde nicht abgewartet; schon den 18. I'ebruar wurde auf einer
von Bern, Basel, Freiburg, Solothurn, Schafthausen und Appen-
zell zur Beilegung eines zwischen den katholischen und den
evangelischen den Thwrgau regierenden Orten zu Baden gehal-
tenen Konferenz von Bern die Sache zur Sprache gebracht und
machte auf die gefihrlichen Konsequenzen der Citationen vor
Kammer- und Hofgerichte und die schon vorgekommenen Auf-
forderungen auf den Reichstagen zu erscheinen, aufmerksam.
Bei der Berathung iiber diesen Anzug machte sich die An-
sicht geltend, es sollten vier Gesandte, von jeder Konfession zwei,
oder, wenn diess nicht belieben sollte, wenigstens zwei qualifizierte
Eidgenossen nach Miinster abgeordnet werden. Diese sollten an
diec daselbst sich befindenden Bevolhnichtigten von IFFrankreich,
Spanien und Schweden durch deren in der Llidgenossenschaft
residiecrende Ambassadoren empfohlen werden, damit die IFid-
genossenschaft auf die Sollicitation jener Abgeordneten hin und
durch diec Vermittlung der Bevollmichtigten von den Citationen
und Arresteni des Kammergerichtes befreit und die noch in der
Reichsmatrikel stehenden Orte aus derselben gestrichen wiirden.
Endlich sollten jene Abgeordneten, vom franzisischen Ambassa-
dor mit einem Iimpfehlungsschreiben an den Herzog von Longue-
ville verschen, bei demselben dahin wirken, dass der Fidgenossen-
schaft, als ciner mit der Krone I'rankreich verbiindeten, im I'rie-
densschlusse nach Nothdurft gedacht werde. Man schied mit

1) Schreiben vom 18./8. Februoar.

30. Januar
) Schreiben vom ———-————
9. Februar.
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der Verabredung von cinander, dass jedes: Ort innerhalb dreier
Wochen seinen Intschluss Ziirich mittheilen solle.

Die Ansichten der katholischen Orte iiber dieses Gutachten
waren Ziirich noch nicht mitgetheilt worden, als die vier evan-
gelischen Stiidte am 24. Februar zusammentraten, um sich iiber
die Frage zu berathen, ob es nicht nothwendig erscheine, mogen
die Antworten der katholischen Orte bejahend oder verneinend
ausfallen, dass die evangelischen Orte eine vertraute Person
nach Miinster oder Osnabriick') schicken, welche zn den, Bevoll-
miichtigten der religionsgendssischen Iiirsten und Stiinde Zutritt
habe und sondiere, was daselbst verhandelt werde, davon Nach-
richt gcbe, der evangelischen Orte Interesse wahrnchme und es
bei denselben vertrete.  Zur Erwiihlung eines solchen Abgeord-
neten und zur Feststellung seiner Instruktion wurde auf eine
Zusammenkunft simmtlicher evangelischer Stidte und Orte an-
getragen.  Diese Ansicht drang jedoch einstweilen nicht durch,
sondern es wurde fiir zweckmissiger cerachtet, statt cinen Ab-
geordneten zu schicken, die Sache durch cin Schreiben dem
Konig von Frankreich zu empfehlen, damit derselbe seinen Be-
vollmiichtigten in Miinster, den Herzog von Longueville, heauf-
trage, die Eidgenossenschaft nicht nur als seine Bundesgenossin,
sondern auch als freien Stand in den Frieden einschliessen zu
lassen.  Man erblickte in diesem Verfahren ein passendes Mittel
zur Frlangung dor villigen Exemtion vom Kammergerichte.

Die katholischen Orte fanden es nicht passend, jedes fiir
sich scinen Iintschluss Ziirich zu Handen der evangelischen Orte
mitzutheilen.  Die Vo katholischen Orte versammelten sich den
14. und 15. Miirz in Luzern, um sich iiber die ihnen vorgelegte
Ifrage zu berathen.  Schon aus den Berathungen der Riithe der
verschiedenen Orte ging hervor, dass wenig zu Gunsten des
Vorschlages der Konferenz vom 18. FFebruar zu hoffen sei. Nid-
walden instruierte geradezu: ,Was die Gesandtschaft antrifft,
soll ,unser Gesandte ganz darwider sein.® Und so geschah es

). Lvangelischer Abschied vom 24./14. und 25./15. Februar 1646.
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denn, dass sich gegen den Antrag auf cine Abordnung nach Miinster,
auf welche Weise sic auch geschehen méchte, auf der Konferenz
zu Luzern Bedenken crhoben und die Theilnahme an der Ab-
ordnung abgelehnt wurde, indem man die Hoffnung aussprach,
dass der im Werk begriffene Iriedensschluss der Eidgenossen-
schaft keinen Nachtheil bringen werde, und dass den Beschwer-
den ecinzelner Orte auch ohne jene kosthare Massregel abgeholfen
werden konne, zumal da von Innsbruck') die Vertriostung ge-
kommen sei, dass die Abhiilfe fiir die frither schon vorgebrachten
Beschwerden bei dem Kaiser und dem Reichshofrathe angebahnt
sei.  Sollte man auf andere Weise behiilflich sein konnen, so
seien die katholischen Orte bereit, jederzeit diejenigen Mittel
ergreifen zu helfen, durch welche des Vaterlandes Wohlfahrt
gefordert werden konne.  Ifreiburg theilten die Gesandten ihren
Entschluss mit den Worten mit: ,Als man dic obrigkeitlichen
,Befelch einanderen eréffnet, hatt derselb einhellig zugeben, dass
Jumb viler ursachen und Considerationen willen fiir unnoth-
,wendig gehalten worden, uns in dise hoche Verhandlung ein-
,zumischen. “ ' '

Wenn wir nach den Motiven fiir diese Handlungsweise uns
umsehen, so wollen wir gerne zugeben, dass die mit einer Ge-
sandtschaft nach Miinster verbundenen Kosten bei den V katho-
lischen Orten cin Gewicht in die Wagschale gelegt haben migen.
Wir diirfen aber noch weiter gehen. Das Verhilltniss zwischen
den katholischen und den cvangelischen Orten war seit ciner
Reihe von Jahren ein éusserst gespanntes und vergiftetes. Durch
die Dlutigen Wirren in Biinden waren die beiden Parteien zu
cinander in den schiirfsten Gegensatz gestellt worden.  Seitdem
diec Ermordung der Berner in der Clus (1632) zwischen Bern
und Solothurn eine gewaltige Erbitterung hervorgerufen hatte,
von der auch andere Orte beriihrt wurden; seitdem die evange-
lischen Orte sich zu Schweden hinneigten, Ziivich sogar cin durch
den schwedischen Gesandten Rasche angetragenes Bilindniss be-

) Schreiben der V Orte an Ziirich vom 15, Mirz 1646. (Arch. Ziirich.)
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fiirwortete, welches zwar namentlich durch die Gegenvorstellungen
Basels nicht zu Stande kam; scitdem Ziirich es hatte geschehen
lassen, dass die Schweden iiber die Briicke von Stein durch den
Thurgau zur Belagerung von Konstanz zogen; seitdem endlich
Kilian Kesselring gefangen genommen und zu Schwyz der Tortur
iiberantwortet worden war, war die Erbitterung zwischen den
Katholischen und den Evangelischen bis zu e¢inem solchen Grade
gestiegen, dass Ziirich und Bern sogar im Januar 1634 im
Kloster Konigsfelden iiber die Aufstellung ciner Armee von
90—=21,000 Mamn {iberein kamen und' einen Feldzugsplan zur
niichtlichen Ueberrumpelung Rapperswyls, Bremgartens und Mel-
lingens') mit Petarden, Feuerkugeln und anderem . Feucrwerk
vm'zﬂ)rcdcten, und sich mit General Horn und den Franzosen in
Biinden in Verbindung setzen wollten, withrend die katholischen
Orte sich an Spanien enger anschlossen und in diesem Jahre
neuerdings mit demselben ein Biindniss schlossen.  Diesen Riss
vernarben zu lassen, waren die mannigfachen Reibungen, welche
durch das Bestreben von Zirich und evangelisch Glarus herbei
gefithrt wurden, dic evangelischen Unterthanen im Thurgau
gegen die Uebergriffe der katholischen Orte zu schiitzen, nicht
gecignet.  Dahin gehort der Streit iiber die Kompetenz in Ma-
trimonial- und Collatursachen (1631, 1632), welcher mit ciner
solchen Gereiztheit gefithrt wurde, dass die katholischen Orte in
einer geheimen Unterredung iiber die Anwendung von Waffen-
gewalt bericthen.®)  Spiiter (1641~—43) cerhob sich der von Ziirich
mit grosser Energie gefithrte Streit @iber den Bau ciner evange-
lischen Kirche zu I'rauenfeld, welchen die katholischen Orte auf
jegliche Weise zu hintertreiben suchten. Und endlich brachten
in der letzten Zeit zwei Streitpunkte neuerdings die Gemiither
in Aufregung. Dic Evangelischen zu Uttwyl hatten eine Kapelle
geschlissen.  Die katholischen Orte verlangten Bestrafung der
Uttwyler, wiihrend Ziivich sich dazu nicht herbeilassen und das

1) Abschied von Ziirich und Bern 'vom 23.—25. Januar 1634.
?) Katholischer Abschied vom 11. August 1631.
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Urtheil der  katholischen Orte mnicht vollzichen lassen wollte,
indem c¢s behauptete, dass die Uttwyler ein Recht dazu gehabt
hitten. Ferner verlangten die Katholiken die Aufstellung eines
Altars in der Kirche zu Lustorf und die Einfithrung des katho-
lischen Gottesdienstes, was Ziirich, gestiitzt auf den Landfrieden,
nicht zugeben wollte.' Der Streit zog sich mehrere Jahre hin
und artete in -eine solche Gereiztheit aus, dass man nicht bloss
von der Nothwendigkeit der Theilung der Vogteien sprach,
sondern auch von Anwendung von Gewalt, dass Zrich befestigte
und man im katholischen Lager') die I'rage aufwarf, ob man
nicht Gegenriistungen machen und Befestigungen aufwerten sollte.
Diess geschah zu der Zeit, als man iiber die Schritte verhandelte,
welche man in Beziehung auf dic Iriedensverhandlungen zu
Miinster und Osnabriick thun sollte.

Ob man sich irrt, wenn man annimmt, dass diese Verstim-
mung in den katholischen Orten cine Abneigung, gemeinschaft-
liche Sache mit den evangelischen zu machen, erzeugt hat?
Genug, von der von Luzern im Namen der 'V katholischen Orte
gegebenen abschligigen: Antwort an -treten die Verhandlungen
in ein neues Stadium; es sind von da an nur die evangelischen
Orte, welche sich der Sache annchmen und ausser der Iixemtion
vom Kammergerichte auch noch die Einschliessung in den IFrie-
den betreiben.

Der Rath zu Basel beauftragte (14./4. April 1646) secine
(resandten auf "die am 9. und 10. Mai (29., 30. April a. K.)
zu  Aarau -zusammmentretende’ Konferenz der vier evangelischen
Stiidte und der Zugewandten, darauf zu dringen, dass, wenn die
katholischen Orte bei'ihrer gegebenen Iirklirung beharrten, im
Namen der evangelischen und der Zugewandten jemand nach
Miinster und Osnabriick abgcordnet werde. Da die katholischen
Orte ihrer Erklirung noch beigefiigt hatten, ,man werde ver-
,hoffentlich auf Seite der iibrigen Orte hieriiber ectwas anderes

1) Katholischer Abschied vom 19, November 1646.
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,2u ergreifen nicht gemeint sein®, so crregte anfangs bei einigen
Gesandten die Absendung eines Abgeordneten von Seite der
evangelischen Orte Bedenken. Da man aber in Erwigung zog,
dass das Standes- und das Religionsinteresse der evangelischen
Orte'), jenes durch den franzosischen Bevollmichtigten, Herzog
von Longueville, dieses durch die landgriiflich-hessischen Bevoll-
miichtigten und die der Generalstaaten nicht olme Erfolg gefor-
dert werden kinnten, wenn man cine oder zwei vertraute Per-
sonen nach Miinster abschickte; dass man, wenn die Einschliessung
in den Irieden erlangt wiirde, bei dem Genusse der Regalien,
der Freiheiten und Privilegien ruhig crbalten bleiben konnte,
withrend man seit ciniger Zeit durch kammergerichtliche Provo-
kationen, durch Steigerung der Zolle, Vorenthaltung der Kirchen-
giter angefochten worden sei, so vereinigte man sich schliesslich
doch zu der Ansicht, dass eine Abordnung im Namen der evan-
gelischen Orte einen bessern Erfolg erwarten lasse, als die Ab-
sendung von Schreiben.  Dazu bestimmte die Gesandten auch
noch die Krwigung, dass, wemn die evangelischen Orte in den
Frieden nicht cingeschlossen wiirden, die Abhiilfe gegeniiber
spitern Fingriffen in ilhre Privilegiecn und Freiheiten nur mit
grosserer Miithe und griossern Unkosten zu erhalten wire, als
es jetzt geschehen kannte; dass man das Vorbeigehenlassen dieser
Gelegenheit den Burgern und Unterthanen gegeniiber nicht ver-
antworten konnte.  Indlich legte auch noch die Nachricht ein
Gewicht in dic Wagschale, dass der Ierzog- von Longueville
selbst, als er durch den Generalmajor von Erlach win Wahrung
des eidgendissischen Interesses angegangen worden sei, sich dahin
ausgesprochen habe, dass, wenn die iibrigen Orte niemand nach
Miinster schicken wollten, die evangelischen diess fiir sich thun
sollten, cine Ansicht, an die auch Caumartin sich anschloss.
Um die Abordnung zu beschleunigen, wird auf den 9. Mai
(28. April a. K.) eine Konferenz der evangelischen Stidte und
Orte nebst den Zugewandten nach Aarau berufen. Zu nicht

1) Evangeliseher Abschied vom 19./9. April 1646,
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geringer Ucberraschung der Gesandten wird hier ein Schreiben )
des franzosischen Ambassadors Caumartin verlesen, des Inhal-
tes, wic cr vernommen habe, sei in den Orten beider Konfes-
sionen die Frage diskutiert worden, ob man Behufs der Lin-
schliessung in den Irieden, Abgeordnete nach Miinster senden
wolle; eine solche Abordnung habe man nicht fiir nothwendig erach-
tet, da der Konig als Bundesgenosse der Kidgenossenschaft die
Verpflichtung habe, diesclbe in den Frieden einschliessen zu las-
sen.  Lir bittet die Gesandten, sich seiner Sorge anvertrauen
zu wollen, und versichert sie, dass die franzisischen Bevoll-
miichtigten zu Miinster die Rechte der Verbiindeten I'rankreichs
zu wahren wissen werden. War diese Wendung in Ifolge eciner
Weisung vom franzosischen Hofe, eingetreten der seine Stellung
als Schutzherr der EFidgenossenschaft nicht beeintriichtigt wissen
wollte, oder wollte der Ambassador sich den katholischen Orten
gefilllig bezeigen, genug, diese Notifikation hatte die Wirkung,
dass ecinige Gesandte Bedenken trugen, die Abordnung ins Werk
zu setzen; andere dagegen stellten die Nothwendigkeit derselben
ins Licht. Namentlich machten Basel und Miilhausen darauf
aufmerksam, dass es ihnen wegen ihrer Exemtionsfreiheit, wegen
der geistlichen Giiter und Gefille gar nicht gleichgliltig sei, mit
was fliv Bedingungen die benachbarten Orte durch die Miin-
ster’schen Traktate in diese oder jene Hawnd kommen, dass
Basel und Schaffhausen immer wieder unter die.Kammergerichte,
Miilhausen unter die Landvogtei Hagenau gezogen werden sollte.
Gegen Lingriffe in die Freibeiten und Rechtsamen kénne durch
eine solche Abordnung protestiert werden. Diese Griinde
waren ¢s, welche die Gesandten schliesslich zu einer Abordnung
bestimmten.  Sollte auch, wie man hie und da verlaute, der
Friede bereits geschlossen sein, so wiirde man doch wenigstens
bei der Nachkommenschaft entschuldigt sein. Als Gesandte nach
Miinster und Osnabriick werden unter Vorbehalt der Genehmi-
gung von Seite der Obrigkeiten gewihlt, weil Basel und Schaft-

') Evangolischer Abschied vom 29./19. April 1646.
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hausen die meisten Beschwerdepunkte haben, Bernhard Brand,
Oberstzunftmeister von Basel, und Hans Jakob Ziegler, Bilrger-
meister von Schaffhausen; diesen wird Hans Kaspar Hirzel,
Unterstadtschreiber von Ziirich, als Mitgesandter und Sckretir
beigegeben.  Diese drei Abgeordneten sollten sich den 10. Juni
(30. Mai a. K.) zu Basel cinfinden, wn von da iiber Wesel nach
Miinster und Osnabriick zu reisen, und mit Kmpfehlungsschrei-
ben von den evangelischen Orten versehen werden, in speziellerer
Form an den Herzog von Longueville, in allgemeinen Ausdriicken
an die Bevollmichtigten des Kaisers, der Krone Schweden,
Oesterreichs, des Kurfirsten zu Brandenburg, des Landgrafen
von Hessen und der Generalstaaten.  Auf der Durchreise sollten
sich die Abgeordneten auch noch zu Breisaeh vom Generalmajor
von Erlach mit Empfehlungsschreiben versehen lassen.  Neben
der allgemeinen Instruktion und dem von Zirich ausgestellten
Passbrief konnte noch jedes einzelne Ort seinem Gesandten eine be-
sondere, seine eigenen Interessen betreffende Instruktion mitgeben.
In Bezichung anf die Kosten vereinigte man sich dahin, dass Ziirich,
Bern, Basel und Stadt St Gallen von den in sechs gleiche
Theile getheilten Kosten je einen, den finften Millhausen und
Biel zusammen, und dass evangelisch Glarus und Appenzell-
Ausserrhoden, wie man hoftte, den sechsten itbernehmen werden.

In diesen im Ganzen genommen cimniithigen Beschluss
schlich sich aber ein Misston cin.  St. Gallen niimlich erhob
gegen dic Wahl des Biirgermeisters Ziegler Iiinsprache.  Ior und
seine Sohne Datten zu sclbiger Zeit einen Rechtsstreit, der durch
c¢in Zollikoferisches Fallimeut veranlasst worden war und mit
ciner gewissen Leidenschaftlichkeit wegen der von Schaffhausen
beanspruchten Judikatur gefithrt und selbst vor Konferenzen der
evangelischen Orte verhandelt wurde.  St. Gallen erklirte sogar,
dass es cher zuriicktreten werde, als dass es Ziegler als Ge-
sandten anerkenne.

Um einerseits bei den katholischen Orten den ,Eifer und
Widerwillen® zu vermeiden, wird fiir nothwendig erachtet, dic-
selben von dem Beschlusse in Kenntniss zu setzen, andrerseits
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um dic Empfindlichkeit und Ungunst des Ambassadors nicht
gegen sich zu erregen, die Gesandten von Bern und Basel an
ihn abzuordnen, wm ihm die Beweggrinde zu jenem Be-
schlusse auscinander zu setzen und ihm die Sache zu empfehlen
Aber gerade diese Abordnung sollte es sein, welche der Sache
plotzlich cine neue Wendung gab.

Den 11, Mai erhiclten Venner Johann Rudolf Willading und
Hans Rudolf Dubi, des Raths von Bern, Burgermeister Johann
Rudolf Wettstein und Stadthauptmann Niklaus Bischoff von Basel
Audienz beim Ambassador; ihnen schlossen sich noch der Biir-
germeister von Biel, Niklaus Wyttenhach und Dr. Joh. Lukas
Smiclecius, Seckelmeister von Miilhausen an.  Der Bericht, den
sie iiber ihre Mission einschickten, lautete also: Nachdem sie an
den Ambassador das Ansuchen gestellt hiitten, er mochte bei
Hof dahin wirken, dass die franzosischen Bevollmiichtigten zu
Miinster Befehl erbiclten, der Abgeordneten der evangelischen
Stinde daselbst sich anzanehmen und sie beim Herzog von Lon-
gueville empfehlen, habe Cawmartin geantwortet, er sche nicht
ein, was dic Stinde bewogen habe, Abgeordnete nach Miinster
zu schicken, da Frankreich jederzeit als Bundesgenosse das In-
teresse der Fidgenossenschaft sich habe angelegen sein lassen
und auch jetzt fiir deren Finschluss in den Frieden sorgen werde.
Die Abordmung wiirde als cin Zeichen grossen Misstrauens von
Seite des Konigs und anderwiirts angeschen werden,  Was sie
sich doch in fremde IHindel mischen wollten?  Die Deputierten,
in deren Namen Wettstein redete, setzten ihm die Beweggriinde
zu der Abordnung auseinander und nachdem sie in ihrer Ior-
widerung auch das betont hatten, dass ihr Vorhaben bei den
katholischen Orten keine Jalousie erregen werde, dass sie nicht
dic Absicht hiitten, auf heimlichem Wege ctwas zu verlangen
oder sich gar in fremde Hindel zu mischen, legten sie dem Am-
bassador auf dessen Aufforderung drei Punkte vor, welche sie
zu Minster zu erlangen wiinschten: 1) Dass die Iiidgenossen-
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schaft in bester Form in den Frieden eingeschlossen werde;
2) dass sie generaliter und specialiter.in ihren Freiheiten unan-
getastet bleibe; 8) dass der Abwechsel der Lande ihr keinen Nach-
theil bringe weder insgemein, noch namentlich an ihren Rechten,
Gerechtigkeiten, Priitensionen und Herkommen, sondern dass
alles im alten Stande bleibe.  Irhalte die Eidgenossenschaft
von Frankreich dafiir Versicherung, so werde sie dafiir dank-
bar scin und die IKosten einer 1}1)01 dnung sparen. In Bezichung
auf den ecrsten Punkt gab der Ambassador seine Zusicherung;
in Bezichung auf den zweiten versprach er seine Miglichstes zu
thun; weil es aber cin Reichsgeschiift sei, koune er fiir den
Iirfolg micht einstchen.  Was endlich den dritten betrefte, so
mochte man {iberzeugt sein,, dass der Konig nichts bei den Ver-
handlungen werde zulassen, was scinen Bundesgenossen zum
Nachtheil gerciche, sondern dass er dafiiv sorgen werde, dass
jedem zu Theil werde, was sein Recht sei und was ihm gebiihre.
Als nun Wettstein ihm bemerkte, dass der letzte Punkt also
aufzufassen sein werde, dass der Konig das Land (Lilsass) cun
onere iihernchmen werde, antwortete der Ambassador, man miisse
hierin besondere Distinktionen und Unterschiede machen; worin
aber diese Dbestiinden, damit riickte er nicht heraus. DBemer-
kenswerth ist die dabei vom Ambassador gethane Acusserung,
— man weiss nicht recht, ob sie den Zweek hatte, die Ab-
geordneten in ihrem Vertrauen auf die verbrieften Ivechte herah-
zustimmen oder unter einer schmeichlerischen Form die Vor-
mundschaft Irankreichs zu verhiillen —: ,Les privileges qui
yvous ont ¢t¢ domnés par les Kmpereurs estant le plus mauvais
Stitre, que vous pouvez alléguer, le plus beau est celuy de la
Sliberte, que vous avez acquise par le droict des armes, laquelle
,vous devez maintenir par la mesme voye et suivant exemple
yde Messicurs des Estats d’Hollande, qui ne se prévalent point
,Laucuns privileges et exemptions, quwils ayent eu du Roy
,(UIspagne, mais de la foree de leurs armes. ~ Faites le semblable,
sappuyez de l'autorité du Roy, votre meilleur ami,
Lallié¢ et conféderé, lequel vous maintiendra envers
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,¢t contre tous, y estant obligé par son alliance avec
,la Suissc.“ Die Verhandlung endigte damit, dass der Ambas-
sador eine kategorische Antwort verlangte, ob man darauf be-
harre, cine Gesandtschaft nach Miinster zu schicken, oder ob
man ihm das ganze Geschift anvertrauen wolle. Im  ersten
IFalle wolle er ihr cine Impfehlung mitgeben; was aber auf die-
sem Wege ausgerichtet werde, fiir das lelme er jede Verant-
wortlichkeit ab; im andern Falle michten die Gesandten ihm in
einem Memoriale die einzelnen Wiinsche und Begehren iibergeben,
die er dann sofort an dic betrefienden Orte werde abgehen las-
sen.  Ohne cine definitive Antwort gegeben zu haben, schieden
die Abgeordneten von Solothurn.

Caumartin licss nichts unversucht, um seinen Ansichten hei
den Regierungen Eingang zu verschaffen. Ior seinerseits schrieb
cin Memorial, in welchem er die Verhandlungen it den Abge-
ordneten erzithlte, worin natiirlich seine Intgegnungen den
Schwerpunkt bildeten.  Mit diesem Memorial schickte er scinen
Sckretiir Baron nach Bern, Zirich und Schaffhausen; dieser that
dann noch miindlich das Seinige.  Den 22./12. Mai sprach sich
Bern dahin aus, es wolle die Sache ganz der Hand des Ambas-
sadors anvertrauen und ihm itherlassen, das Interesse der cvan-
gelischen Orte uund der Zugewandten, wie ¢s in den drei oben
angefithrten Punkten formuliert war, zu vertreten. Venner Wil-
lading iusserte sich in cinem Schreiben gegen Wettstein, es wiire
vorauszuschen, dass Caumartin, wenn man auf der Abordnung
hestiinde, derselben alle Hindernisse in den Weg legen wiirde.
Ueberdiess hatte man auch Nachricht, dass es auch Ziirich nicht
mehr recht Ernst mit der Abordnung sei, und Schaffhausen hatte
sich hereits den 19./9. Mai gegen dieselbe erkliirt.

Der Bericht, welchen Wettstein von Solothurn heimbrachte
und die Nachrichten von den andern drei evangelischen Stiidten
erregten im Rathe zu Basel Bestiirzung und das wm so mehr,
da gerade damals das Kammergericht zu Spever wegen der An-
spriiche Wachters und wegen Reklamationen, welche die Passa-
vant gegen das hicsige Stadtgericht machten, eine sententia con-
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demnatoria hatte ergehen lassen, vermoge deren auf basler’sche
Giiter, wo dieselben sich finden, Arrest gelegt wurde, so dass
Basel sich veranlasst fand, an die Commandanten in den Rhein-
gegenden zu schreiben und sie¢ zu ersuchen, die Kaufmannsgiiter
der Basler in Schutz zu nehmen. In dieser misslichen Lage sah
der Rath vorliufig kein besseres Auskunftsmittel, als den Ober-
zunftmeister Brand und den Stadthauptmann Niklaus Bischoff
nach Solothurn zu schicken, um dem Ambassador theils diese
neuen Verfolgungen von Seite des Kammergerichts vorzustellen,
theils fiir die Absendung ecines Gesandten nach Miinster zu stimn-
men.  Der Ambassador fand aber fiiv gut, keinen deutlichen
Bescheid zu geben, sondern bloss darauf zu dringen, dass Basel
sich erkliiren solle, ob es jemand nach Miinster abzusenden
Willens sei oder nicht. Basel wollte aber fiir sich allein keine
Erklirung geben, sondern brachte die Sache wieder auf der auf
den 13./3. Juni nach Baden ausgeschricbenen Tagsatzung der
XIII Orte zur Sprache. Die baslerischen Gesandten erhielten
in ihrer Instruktion den Auftrag, die drei andern evangelischen
Stiidte zu bestimmen, die Gesandtschaft auch gegen den Willen
des Ambassadors abgehen zu lassen, indem Basel es fiir unwiir-
dig ansah, dass cin von den Orten gefasster Beschluss durch
das Gutdiinken des Ambassadors sollte wngestossen werden.
Wenn sich keine Mehrheit dafiir ausspreche, so sollte im Namen
gemeiner Eidgenossenschaft oder, wenn die katholischen Orte
nicht gemeinschaftliche Sache machen wollten, im Namen der
evangelischen, die Sache dem franzosischen Ambassador, den
koniglichen Bevollmiichtigten, dem Kaiser, dem Kurfiirsten zu
Trier als Kammerrichter und dem ganzen Gericht, dem kaiser-
lichen Bevollmiichtigten, Grafen von Trautmannsdorf, den Reichs-
und andern Stiinden zu Minster und Osnabriick empfohlen wer-
den. Ausserdem wurden die baslerischen Gesandten noch zu
dem Antrag ermichtigt, es michte als Repressalie auf die in der
Iidgenossenschaft befindlichen Giiter Arrest gelegt werden. In
geheimer Instruktion wurde ihnen aufgetragen, mit Sebastian Pil-
grin Zweyer von Evebach, Rathsherrn von Uri, kaiserlichen
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Generalfeldwachtmeister und bei Ferdinand IIL nicht ohne Ein-
fluss, zu reden, er michte seine Vermittlung eintreten lassen,
dass Basel aus der Reichsmatrikel gestrichen und von den Ver-
folsungen des Speyerischen Kammergerichts befreit wiirde. Sie
sollten ihm ecine Belohnung von zwei bis dreihundert Thalern in
Aussicht stellen, wenn er die Sache zu Stande bringe, jedoch
das im Geheimen und dass Cauwmartin nichts davon erfahre.

Das Resultat der vom 13, bis 80. Juni dauernden Tag-
satzung entsprach den Irwartungen Basels nicht. Von Absen-
dung einer Gesandtschaft nach Miinster war keine Rede mehr;
auch wurde nicht beliebt, an den Kaiser und den Kurfiirsten zu
Trier ein Iiirschreiben abgehen zu lassen; hingegen wurde ein
Schreiben des kaiserlichen Bevollmiichtigten, Grafen von 'I'raut-
mannsdorf, an Zweyer von Evebach wvorgelegt, des Inhaltes, dass
der Kaiser kein Bedenken tragen werde, die gesammte ISidge-
nossenschaft, als des Hauses Iirbvereinigte, in den mit der Krone
Frankreich und mit Schweden zu errichtenden Frieden cinzu-
schliessen; hereits sei diess in dem kaiserlicherseits aufgesetzten
Projekt geschehen.  Das war aber nur ein Theil von dem, was
Basel und die evangelischen Stitdte wollten.

Nicht viel mehr Trost bvachte Basel die Jahrrechnungstag-
satzung im Juli 1646.  Auf dessen wiederum vorgebrachte Rekla-
mationen wurde durch cinen Ausschuss wiederum mit dem fran-
zosischen Ambassador verhandelt und schliesslich ilun bedeutet,
dass die Orte, wenn die Verfolgungen von Seite des Kammer-
gerichtes nicht aufhoren sollten, Basel nach dem Inhalt der
Biinde an die Hand zu gehen veranlasst wiirden.  Auf den Rath
des Ambassadors wird wiederum an den Konig, an den Kardi-
nal Mazarin, den Kurfirsten von Trier und an den franzosischen
Bevollmichtigten zu Miinster und Osnabriick geschrieben.

Aber auch wieder ohne den gewiinschten Erfolg!  Die Vexa-
tionen des Kammergerichts nahmen im Gegentheil grissere Di-
mensionen an.  Bascl war es klar, von wie weit gehenden Fol-
gen cs fiir seine und der Lidgenossenschaft Zukunft es sein
wiirde, wenn zu Miinster bei den schwebenden Ifriedensverhand-
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lungen die Anspriiche des Kammergerichts nicht, beseitigt wiir-
den. Da aber bis dahin auf die Zustimmung zu einer Abord-
nung nach Miinster nicht zu hoffen war, so ordnete der Rath
um die Mitte des Monats August Wettstein nach Ziirich, Luzern
und Bern ab mit dem Auftrage, diesen Orten jene weitgehenden
Folgen zu Gemiith zu filhren, sie win ein nochmaliges nachdriick-
liches Schreiben an die Bevollmiichtigten zu Minster zu bitten
und um die Bewilligung, durch Gegenarreste Repressalien zu
ergreifen.  In das erste Ansuchen willigten die genannten Orte
ein und setzten unter das in Ziirich concipierte Schreiben ihre
Unterschrift; die Einwilligung in das zweite, d. h. die Lrgrei-
fung von Repressalien lehnten sie ab, als eine fiir die EKidge-
nossenschaft vielleicht zum Verderben ausschlagende Massregel.
Bald darauf kam der Bericht von Scite der franzisischen Bevoll-
miichtigten zu Miinster, ') dass sie durch ihre und der kaiser-
lichen Bevollmiichtigten Vermittlung erlangt hiitten, dass der
Kaiser dem Kammergerichte den Befehl habe zugehén lassen,
einstweilen die xekutionsmassregeln cinzustellen und einen Be-
richt ither deren Berechtigung cinzuschicken.

Caumartin schickte mit diesem Berichte seinen Sekretiir an
den Rath von Basel. Dieser Bericht wa aber nicht der einzige,
den man erhiclt; ein anderer war von keineswegs beruhigender
Art.  Vautorte, franzosischer Bevollmichtigter, und de Varenne
la Chapelle, Gubernator von Speyer, hatten mit dem Kammerge-
richte {iber die Beschwerden Basels verhandelt, berichteten aber
wenig Trostliches an.Caumartin: ,J’ai parlé, schreibt Vautorte
von Speyer 5. September, & Messicurs de la chambre Im-
périale et Monsicur de Varenne, gouverneur de cette ville sy
est aussi employ¢ avee beaucoup de soing; mais ces Messieurs
sont si aigres contre Messicurs de DBile pour les mespris,
qwils ont fait de Jeur jurisdiction mémes par des actes
publiés et ils s’attachent si fort aux formalités, que je n’ai rien
pu obtenir.*  War schon diese Nachricht beunruhigend, so war

1y 8. auch ein Schreiben des Kaisers vom 8. Oktober 1646.
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noch viel beunruhigender das Memorial dieser Verhandlung,
welches Vautorte an den franzosischen Staatssekretir Comte de
Brienne gesandt hatte, und das auch Basel mitgetheilt wurde.
Da lagen nun die Absichten einer gewissen Partei klar zu Tage.
Folgendes war die Theorie, welche das Kammergericht laut jenes
Memoriales aufstellte: ,Die Stadt Basel liugnet nicht, dass sie
scin Glied des Reiches gewesen sei.  Das Interesse der Iiirsten
yerheischt, dass jedermann glaube, dass ein Theil eines Staates
»Sich von sich aus nicht des Gehorsams gegen das Oberhaupt
sentschlagen kdémme, wn sich an einen andern anzuschliessen
yoder sich eine republikanische Staatsform zu geben, es sei denn,
pdass das Oberhaupt vorher oder nachtriglich seine Einwilligung
»dazu gegeben habe oder das Oberhaupt den Unterthanen das nicht
pleiste, was es von Rechts wegen ihnen zu leisten schuldig ist,
yund dadurch ihnen Anlass gibt, sich seiner Botmiissigkeit zu ent-
yzichen, Olme diese Bedingungen kann nichts sie rechtfertigen,
yauch nicht die Verjilrung. Aus diesem Grundsatze geht der
sochluss hervor, dass die Stadt Basel dem Reiche immer noch
Sunterworfen ist.  Denn obwohl selbige 1501 sich davon abge-
Hsondert und an die Ilidgenossen sich angeschlossen hat, so ist
»so0lches doch aus eigomem Antrieb geschehen und haben weder
Sdie kaiserliche Majestiit noch die Stiinde des Reiches jemals ihre
SEinwilligung dazu gegeben oder solehen Ungehorsam gutheissen
ywollen, obgleich sie darum oftmals ersucht worden sind, wiih-
Jrend den Eidgenossen ihre Privilegien und IFreiheiten bestiitigt
sworden sind.  Im Gegentheil ist die Stadt Basel jeweilen in der
SReichsmatrikel enthalten gewesen, auf gehaltene Reichstage be-
yrufen, sind ihr wie den andern Stinden alle Beschwerden und
yContributionen auferlegt worden: kurz es ist nichts ihr gegen-
Hiber unterlassen worden, wenn die Veranlassung vorhanden
ywar, wic den andern Reichsgliedern gegeniiber zu handeln.  Ja die
Sotadt Basel thut noch heutiges Tages dasjenige, was sie nicht thun
ykonnte, wenn sic keine Reichsstadt mehr wiire; denn die Jurisdiktion
Suber die Stadt Strassburg, die ihr, noch ehe sie sich mit den
,Eidgenossen verbunden hat, neben den Stiidten Ulm und Worms
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,insofern zugestanden worden ist, als sie deren Richter in den
ysogenannten Austriigen gewesen ist, Dbehilt sic noch heutiges
, Tages, erscheint auf den Minztagen der Stinde des obern
HLalsasses und beobachtet die Satzungen und Ordnungen des rémi-
yschen Reiches, ist also noch vollig der Jurisdiction des kaiser-
Slichen Kammergerichtes unterworfen, von welchem kein Staat
,befreit werden kamn, es sei denn durch besondere Traktate,
SPrivilegien oder Verjihrung.“  Als Vautorte den Kameralen
erwiderte, dass manche jetzt michtige Staaten in IFolge der
Macht der Zeitwmstiinde und durch die Gewalt der Waften die
Ireiheit errungen hiitten und der Erfolg derselben die Rolle
des Richters iibernchme, war die Antwort: Les juges ne doivent
pas s¢ fonder sur cette opinion, mais sur la vérité, quand ils
la peuvent trouver. Elle leur apprend, que la ville de Béle
ayant csté autrefois un membre de 'Empire, ne peut cesser de
I’estre, que par des moyens légitimes et que la chambre la ré-
putera toujours pour telle, tandis que PEmpire ne lui deffendra
point, mais au contrairc la comptera an nombre de ces mem-
bres dans tous les actes les plus solemnels.

Basel und auch die iibrigen Eidgenossen konnten in Folge
einer solchen Sprache iiber die Absichten des Kammergerichtes
und seines Anhanges unter den Bevollméchtigten zu Miinster
und Osnabriick nicht mehr im Unklaren sein: es stand die In-
tegritiit der Eidgenossenschaft auf dem Spiele, es handelte sich
jetzt um die Lostrennung Basels von der Eidgenossenschaft und
dessen Linverleibung mit dem Reiche, und wer weiss wic weit
dic Amnexionsgeliiste noch gegangen wiiren, wenn der Schritt
Basel gegeniiber gelungen wiire, machte ja selbst der Reichshof-
rath (spiiter) daraut aufmerksam, dass der Kaiser in der Kro-
nungskapitulation, Art. 9, sich verbindlich gemacht habe, alles,
was von dem Reiche gekommen sei, mit miglichstem IFleiss
wicder dazu zu bringen. Obschon die franzisischen Bevollmiich-
tigten den gemessenen Befehl erhalten hatten, die Sache Basels
aufrecht zu crhalten, so licss Caumartin doch durch seinen
Sekretiir Baron dem Rathe von Basel sagen, dass er cs jetzt

Hist. Archiv Bd. XVIII, 7
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fiir rathsam crachte, dass man jemand der Rechte und Ge-
wohnheiten Basels Kundigen und zwar ohne Verzug nach Miinster
abschicken sollte, um die Bemiithungen der Bevollmiichtigten zur
Aufrechterhaltung der IFreiheiten der Eidgenossenschaft und
namentlich Basels zu unterstiitzen; denn das Iammergericht
setze durch Schrift und Wort alles gegen dieselben in Bewegung
und hiitte zwei Abgcordnete mnach Miinster geschickt, um ihre
Absichten durchzusetzen. Uecberdiess liess es von Mitgliedern
des churfiirstlichen Collegiums eine wmfangreiche lateinische
Schrift austheilen, in welcher die Juristen all ihren Scharfsinn
aufgeboten hatten, um zu bheweisen, dass Basel noch unter das
Reich gehore. Sofort ordnete der Rath den Stadthauptmann
Niklaus Bischof zum Ambassador nach Solothurn ab, um sich
mit demselben des Nithern iiber die Absendung zu bereden. Nicht
lange nachher kehrte auch Wettstein auf ciner Reise, die er in
Privatgeschiiften unternommen hatte, beim Ambassador an und
beredete sich mit ihm. In Iolge der Relation Beider hielt der
Rath es fiir passend, Wettstein nach Ziirich zu senden und,
wenn c¢s daselbst beliebt werden sollte, nach Luzern. In Ziirich
legte nun Wettstein vor cinem Ausschusse des Rathes und vor
dem Gesandten Schafthausens, Biirgermeister Ziegler, den Stand
der Sache und die Nothwendigkeit einer Abordnung vor, die
jetzt auch der Ambassador anerkenne, zugleich auch die I'rage,
ob Ziirich und Schafthausen im Falle einer Ahordnung an den
Kosten partizipiven wiirden. Die beiden Stidte stimmten dem
Vorschlage einer Abordnung bei und zwar in eciner Person von
Basel, jedoch nicht in der Qualitit cines Gesandten, sondern
eines Agenten. Derselbe solle sich nicht in Disputation einlassen,
sondern bloss den Bevollmiichtigten anempfehlen, dahin zu wirken,
dass die Lidgenossen bei ihren Privilegien und ihrem Herkommen
belassen wiirden und von auswiirtigen Gerichten unangefochten
blicben.  Zugleich wird das Projekt einer Instruktion entworfen,
woran Wettstein den griossten Antheil hatte. Dieser hatte Zu-
gleich noch den Auftrag, mit dem schwedischen Residenten in
Ziirich zu reden und auch dessen Rath einzuholen; aueh dieses
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stimmte der Absendung bei.  Damit  nun dieselbe mit um so
grosserm Nachdrucke im Namen gesammter Eidgenossenschaft
geschehen kinnte, sollten Bern und Luzern um ihre Zustimmung,
letzteres im Namen gesammter katholischer Orte angegangen
werden,  Wettstein erhielt den Auftrag, zu diesem Zwecke nach
Luzern und Bern zu reisen; auf der Riickreise sollte cr zu
Solothurn beim Ambassador Bericht abstatten und ihn um secine
Mitwirkung ansprechen.  Schon zum Voraus vereinigte man sich
dahin, dass, wenn auch Luzern zu einer Abordnung in gemein-
cidgenossischem Namen sich nicht verstechen sollte, dieselbe
doch im Namen gemeiner Fidgenossenschaft statt-
haben sollte. |

Wettstein reiste von Ziirich, begleitet vomm Rathssubstituten
Holzhalb mit dem Instruktionsentwurf nach Luzern und eriffuete
daselbst sein Begehren dem Schultheiss Fleckenstein in Anwesen-
heit des Kornherrn Meyer und des Stadtschreibers Hartmann,
Diese brachten die Sache vor den Rath. Der Schultheiss erdfinete
alsdann in Anwesenheit von fiinf Rathsherren Wettstein den
Beschluss in folgenden Worten: ,Sie halten sich nicht beméch-
,tigt, im Namen siimmtlicher katholischer Orte sich zu dieser
,Deputatschaft zu verstehen und beizustimmen.  Sie achten auch
,eine Deputatschaft ganz unnithig, da neben dem einer 1. Stadt
,Basel der kammergerichtlichen Prozessen halber Stillstand auf
Lysechs Monate gemacht worden sei. s werden entweder die
,obschwebenden Friedenstraktaten nunmehr bald eine Endschaft
yhaben oder fiir diessmal ganz zergehen, Im letztern Falle ist
yeine Gesandtschaft ganz unnithig; im erstern Falle wird das
SSpeyerische Kammnergericht in franzosische Gewalt kommen und
HUa ist schon aller Favor versprochen,; oder es wird in kaiser-
Hlicher Gewalt verbleiben; da behilt es dann den alten Stylum.
,Wemn damn ja noch etwas widriges vorfalle, so hat man doch
Snoch Mittel zur Abwelr.®  Wettstein entgegnete dem Schultheiss,
was man im Auge habe, sei keine Privatsache und nichts den
katholischen Orten Nachtheiliges, und als er den Wunseh aus-
sprach, Luzern michte doch wenigstens fiir sein Ort allein die
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Zustimmung aussprechen, erklirte ihm Fleckenstein, dass er ihm
dazu keine Hoffnung machen konne, schlug ihm sogar auf secin
Begehren einen schriftlichen Recess ab. Das war das Resultat der
Mission, obgleich vorher Bern') bemiiht gewesen war, durch
Schreiben die katholischen Orte zum Beitritt zu bewegen.

Von Luzern reiste Wettstein vorerst nach Basel zuriick,
um Bericht zu erstatten. - Auf den in einem Schreiben von Seite
Ziirichs und Schaffhausens ausgedriickten Wunsch, dass man
Biirgermeister Wettstein allein mit der Abordnung nach Miinster
betrauen mochte, wird derselbe den 29./19. November vom Rathe
zu cinem Abgeordneten bezeichnet.  Sofort verfiigt er sich nach
Bern und eriofinet den 1. December daselbst vor dem Rathe
der Zweihundert seine Auftrige, setzte auseinander, was bis da-
hin in der Sache geschehen sei. Wiihrend der Ambassador
frither mit einer Abordnung nach Miinster nicht cinverstanden
gewesen sei, rathe er jetzt, unverziiglich eine solche abzuschicken;
Basel wiinsche aber, dass diess im Einverstiindniss mit den
andern Orten geschehe, um eines giinstigen Erfolges um so
sicherer zu sein.  Ir berichtet, wic wenig Anklang er zu Luzern
gefunden und wie man ihm keine Hoffnung auf die Abinderung
des Bescheides gemacht habe. Wettstein legt nun die zu Ziirich
concipierte Instruktion vor und ersucht um deren Annahme,
erstens weil die Sache eine gemeinsame sei und der Cooperation
bediirfe, zweitens weil der Ambassador damit einverstanden sei
und bereits von Scite des Kammergerichtes zwei Abgeordnete
nach Miinster abgegangen seien, um dem Verlangen Basels und
der Lidgenossenschaft®) entgegen zu treten, drittens weil der
Kaiser bereits ein Mandat nach Speyer habe abgehen lassen, dic
Prozesse einstweilen einzustellen, und viertens weil der schwedische
Agent sich alles Guten anerboten habe. Den 2. Dezember (22.
November a. K.) nahm der Rath der Zweihundert die Vor-

1) Berner Instruktionsbuch 8. 8, 97,
?) Berner Rathsmanuale 95. 8. 73 ff.
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schlige an und erklirte mit Ziirich und Schaffhausen einig
gehen zu wollen,

Von Bern reiste Wettstein nach Solothurn, um dem Am-
bassador Bericht zu erstatten. Dieser iibergab ihm Empfehlungs-
schreiben, eines an den Herzog von Longueville, cines an d’Avaulx
und Servient, die franzosischen Bevollmiichtigten, und einen
Passbricf. Die Herren zu Solothurn aber verwunderten sich iiber
die abschliigize Antwort Luzerns. Die {ibrigen evangelischen
Orte gaben ihre Zustimmung schriftlich, evangelisch Glarus z. B.
12./2. Dezember. Den 12, Dezember wurde nun von beiden
Riithen, den alten und den neuen, Biirgermeister Rudolf Wett-
stein definitiv zuin Abgeordneten nach Miinster und Osnabriick
gewiihlt und besticg ame 14./4. Dezember, begleitet von seinem
Sohne Friedrich, vom Rathssubstitut Johann Rudolf Burckhardt
als seinem Sckretarius, und zwei Bedienten, begleitet von den
Gliickwiinschen des Rathes und der Seinigen, cin Schiff, fuhr
nach Wesel und kam mit mancherlei Empfehlungsschreiben und
einem Patent von Seite seiner Committenten und mit folgender
im Namen von Ziirich, Bern, evangelisch Glarus, Basel, Schaff-
hausen, Appenzell-Ausserrhoden, Stadt St. Gallen und Biel aus-
gestellten Instruktion verschen, den 28./18. Dezember in Miin-
ster an:

, Wir Burgermeister, Schultheiss, Land-Ammann und Rhiite
,,hernach vernelter Stitt und Orthen der Eidgnossschaftt, niim-
,lich (folgen die soeben genannten Namen derselben) urkhundent
,hiemit, dass Wir gemeinlich den Hochgeachten, Idlen, Ge-
,strengen, Frommen, Vesten, Fiirsichtigen und Wysen Herren
,Johann Rudolf Wettstein, Burgermeister der Statt Basel, auch
yrespective unsern Licben Herren und gutten Freundt, naher
,Miimster und Osnabruckh in unser aller Nammen zu reisen
yabgeordnet und Ihn dahin mit gegenwiirtiger Instruktion und
,Befelch versehen.

yBevorderist sollen Ihr iich™zu der Romischen Kaysser-
Jlichen wie auch Koniglichen Mayestiit zu Frankreich ete. Be-
,vollmiichtigten verfiigen und denen, nechst gebiihrenden Com-
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yplimenten und Ueberreichung heyhabender Creditiv, anmelden,
,wiewel gemeine Lobliche Eidtgnossschaft sich biss dato be-
Hiissen, mit mengklichen, sonderlichen aber dem Heiligen Romi-
,schen Rych gutte fridliche Verstendtnuss zu crhalten, so were
,doch nun.cine geruhme Zyt hero, etlichen dero sonderbaren
,Glidern und mit Nammen ciner Statt Basel vil widrige Begeg-
Snuss von dem Keysserlichen Cammer-Gricht zu Spyr, wider
,dero sonderbahre Keysserliche und Konigliche Privilegien, auch
,die mit uns gemein habende Exemptions-Freyheit, zur Hand
Jeestossen, und obwol zu verschidnen Zyten und Orten, sonder-
Jlich bey der Romischen Kayserlichen Mayestiit solches ange-
ybracht und dic remedierung in groster demut gesucht worden,
Jhette man doch biss dato nicht zu erwiinschendem Iind ge-
Jlangen mogen, dahero man dann entlichen gendtiget worden,
odie sach in fernere Deliberation zu ziehen und were man gentz-
Jlich gesinnet, und Intentionirt, solche Loblich lrargebrachte
SFreyheiten, auch wyters mit Gottes Hillf hestmoglichest zu
 handhaben und zu erhalten; dabey aber auch des olnzwyfen-
Jlichen Vertrauwens ufl gebiihrende, Repriisentation der Recht-
Smessigkeit diser Sach, allen fehrneren widrigen Attentaten be-
Lhoriger Orthen sonsten wol werde erforderliche remedicrung
,beschehen, und nit erst anjetzo, da man cinen durchgehenden
SIriden zu erhalten verhofft, solche widrige sachen gegen ge-
,meiner Loblichen LEydtgnossschaflt continuiert werden, welche
Slyehtlich ein neliwe Unruhw erwecken und in schr gefilirliche
,Wyterung ussbrechen miéchten. Derowegen man Hochnothwendig
yerachtet, zu Ablainung aller gefahrlicheren Begegnussen, dissyths
Hiiberal nichts zu unterlassen, gestalten uf das End hin iiwere
,Abordnung beschehen, wo es die Nothdurfit erforderet, die
ywalhre Beschaffenheit des Handels und desselben Hochwichtig-
Lkeit genugsammlich fiir Augen zu stellen und gebithrend anze-
Jhalten, man c¢in gemeine Lobliche Eidtgnossschafit auch wyters
,bey Ihren Loblichen hargebrachten Ifreyheiten rithwig, ohnan-
yeefochten und  ohmbekiimbert lassen wolle.  Ihr sollend auch,
,wann Ihr es fiir gutt und nothwendig befindend, tich by mehreren
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yStenden anzemelden zwahre gwalt haben, in allwig aber ich
Shiltten, die sach by gemeiner Versamblung oder also zu pro-
Lponieren, dass solche dahin zur Berathschlagung solte gezogen
ywerden; sonders iich viel mehr beflyssen, die Intention ver-
Suittelst der Koniglichen Mayestiit in Frankrych, unsers gnedig-
Hsten Herren und Pundsgenossen hoches Ansechen und vermog-
Jliche Intervention, wie¢ auch andercr Hochen Stenden, die Er
Sdarzw disponirt befinden wurde, zu erreichen; Als solche durch
Jeinen gaemeinen Schluss, der gar lycht widerig fallen miochte,
,2u crhalten, und in Summa sollend Thr dissen einigen Zweckh
,vor fich haben, dass Ihy dich mit niemanden in einich Gezinckh
yoder Disputat diser sachen wegen ynlassind und das wenigste
yunserer IFreyheit dardurch in Compromiss oder Gefahr setzind,
ysonder vilmehr dich hichst angelegen syn lassind, da von an-
Jderen uns widriges zu machinieren unterstanden wurde, dar-
ywider bester Formb zu protestieren, und da das Geschiifit be-
Shoriger Orten nach Nothdurfit angebracht, Ihr auch geringste
,Gefahr und Anstoss verspiiren thettend, {iwere Heimbreiss zu
yhefiirderen, — Thr sollend auch  generaliter unseren  gemeinen
Jotand an solchen Hochen Orten bester, doch unvergriff- und
yunverbindtlicher IFormb recommendieren, und sonderlich by den
JHerren Plenipotentiariis iich auch dahin bearbeiten, dass Ihr
yanerbottene auch in Craflt Pundts schuldige Fridensynschliessung
Sder gemeinen Fidtgnossschafit in bester Formb als immer miig-
Jich beschehen thilge.  Wie Wir dann schliesslichen iich wol
yvertrauwend, dass Ihr in disserem Geschiifit glychwie in allen
panderen sachen, an miiglichstem Flyss, Yter und tritwen, niitzit
Jyunterlassen und iisserist iich dahin bearbeiten werdint, dass es
ymige ablawflen zuw IFhr und Reputation unsers allgemeinen
yCreliebten Vatterlandts wnd gemeinem wesen zum besten, darzu
Jder allerhiichste anch synen Gnadenrychen Siigen verlyhen, und
Sich aller Orten Gnediglich und wol begleitten wolle. — Und
Hdessen allesse zu walrem Urkhundt habendt wir gegenwiirtige
,Instruction, mit Unserer getritwen Licben Lidtgnossen der Statt
SZirich Ynsigel bekrefitigen lassen. Beschach Montags den letsten
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sNovembris, Im Jahr von der Geburt Christi gezalt Einthussent,
wSechshundert, Viertzig und Sechsse.“

Hiemit sind wir an dem Ziele angelangt, bis zu welchem
wir unsere Auseinandersetzung zu fiithren uns vorgenommen
haben. Was Wettstein wiithrend seines fast einjihrigen Aufent-
haltes in Miinster durch scine unermiidliche Thitigkeit, durch
seine Umsicht bei den Verhandlungen mit den Bevollmiichtigten
in Folge scines weitgehenden Blickes und seiner Vaterlandsliebe
ausgerichtet hat, ist schon anderwiirts geschildert worden. Wett-
stein selbst hat nach seiner Riickkunft einen ausfiihrlichen Bericht
zu Anfang des Jahres 1648 scinen Committenten vorgelegt, der
in den Archiven der hetreffenden Orte liegt, und hat spiiter
1651 dic ,Acta und IHandlungen betreffend gemeiner Lidgnoss-
schaft Ilxemtion® ete. im Drucke herausgegeben.

Wenn auch dieser zweite und bedeutungsvollste Akt ausser-
halb der Grenzen unsers Themas liegt, so konnen wir es uns
doch nicht versagen, moch auf zwei Punkte aufmerksam zu
machen, welche das spezielle Verdienst Wettsteins in’s Licht
stellen.  War die Abordnung nach Miinster ein Werk der evan-
gelischen Stinde, so war nicht das Unwichtigste, was hier er-
reicht wurde, eben das Verdienst Wettsteins., Zu wiederholten
Malen hatte dersclbe von Minster aus an die evangelischen
Stiinde sich wm weitere Instruktion namentlich in Betreff der
Einschliessung in den Frieden gewendet. Die Orte setzten in
ihn ecin solches Vertrauen, dass sie ihm zuriickschricben, sie
iiberlassen alles vertrauensvoll seiner Umsicht; er wisse besser,
wic gehandelt werden konne und miisse.  Zweitens: Withrend
Wettsteins Instruktion nichts davon enthielt, die Erklirung der
vollstiindigen Iixemtion der Kidgenossenschaft vom Reiche an-
zustreben — eine solche durfte man Anfangs kaum hoffen —
withrend der von Frankreich, von Schweden, vom Grafen von
Nassau projekticrte dic Kidgenossenschaft betreffende Artikel
bloss die Befreiung von den Anspriichen und Vexationen des
Kammergerichtes im Auge hatte'), war es das spezielle Verdienst

') Anm. Es stellien nlimlich Johann Ludwig, Graf zu Nassau, Catzen-
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Wettsteins, dass neben der Einschliessung der Eidgenossenschaft
in den I'rieden die Irklirung der vollstindigen Iixemtion der-
selben vom Reiche dem Frieden einverleibt wurde. Die beiden
Aktenstiicke, in welchen das Resultat der Bemiihungen Wett-
steins nicdergelegt sind, bestchen in einer Erklirung des Kaisers
IFerdinand 111, vom 16. Mai 1647 und einem Artikel des west-
phillischen Friedens. Der Kaiser hat die erstere jedoch absichtlich
antedatirt, damit sic cin fritheres Datwn trage, als der Vorschlag
der franzosischen Bevollméchtigten und auch dem Artikel des west-
phiilischen Friedens (Art. VI des kaiserlich-schwedischen, Art. 61
des kaiserlich-franzosischen) mit  diesem Datuin inseriert werde.

Das kaiserliche Ioxemtionsdekret lautet also: ,Der Rimi-
yschen Kayserlichen Mayestiit Unnserm allergnedigisten Herrn,
,ist in unterthenigkeit referirt und vorgetragen worden, was
Jderosclben nach Miinster und Ossnabrugg zue den Friedens

cllenbogon cte. den 14. September, Henry d'Orleans, de Mesmes und Servient
don 29. September zu Miinster, Johannes Oxenstierna den 30. Scptember
1647 folgendo Erkliirung aus, welche, wenn die kaiscrliche Deelaration ent-
weder gar nicht cintreffen oder so beschaffen sein sollte, dass sie den Bid-
genossen nicht geniige, als cin Artikel dem authentischen Fricdensinstrumente
insericrt werden sollte: ,13t quoniam contra quosdan ex Tredecim Helvelie
Cantonibus quique practerea Corpori ipsorum accensentur, nominatim contra
Civitatem Civesque Basileenses & Camera Imperiali Spirensi subinde non pro-
cessus solum deereti, sed arresta quoque et Executiones tentatm sunt, quibus
tamen, utpotd contrariis libertati ¢t Exemptioni ommimodm totius Corporis
Helvetiei se submittere prectensamve Camerse Imperialis Jurisdictionem agnos-
cere nee voluerunt nee potucrunt, ¢ninimd ex hiiec causii, quam Natio illa
universa ut communem amplectitur, motus ingentes oriri facilime potuissent:
Ta propter ad tollendn quavis dissidiorum et diffidentize semina firmandamque
pacem ct tranquillitatem publicam unanimi Bac. Cresarae Majestatis nce non
Imperii Romani, Electorum, Principum et Statuum consensu declaratum atque
conventum cst, ut omnes et singuli contra guempiam ipsorum, in specie Ci-
vitatem Civesque Basileenses intentati processus, Sententim latee ot res judi-
cat Executiono qualicunque in perpetuum carcant, arrestis quoque ot Exe-
cutionibus earnm occasione jam nunc forsan dceretis ct demandatis plane
rescissis atque abolitis: Nee in posterum & Camera Imperatoris alibve preosente
vol futuro Judicio contra unum vel alternm Corporis Helvetici membrum
corumve Cives, clientes aut subditos tale quid quicunque ratione, pratextu
vel titulo fiat aut attentetur.“
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,Handlungen Verortnete Gesandte und Gevolmichtigte, IHerr
,Maximilian, Graff von Trautmanstorf und Weinsperg und Herr
,Johann Maximilian, Graff von Bamberg, und Ilerr Johann
,Crane und Herr Isaac Volmar, respective Gehaimber Rath,
,Obrister Hoffmeister, Reichshofrithe, Cammerer und 0. Oe.
,Cammer DPriisident, unter dato Ossnabrugg den dritten des
,verflossenen Monats Marty in Ihrer eingeschikhte Relation be-
Jrichtet haben, das in nahmen der Statt Bascel, auch gemainer
ydreyzehen Ortten der Aydtgnossschafit Herr Rudolf Wetzstein,
,Burgermeister daselbst zu Basel, wegen Ihrer Kayserlichen
,Mayestiit und des heiligen Reichs Canmmergerichts zu Speyer
Swider ieztgemelte Statt Basel und dero Burgerschafit ergangenen
,scharpffen pressuren, angelegten arresten beklagt und darnehen
,pro declaratione exemptionis dergestalt gebetten, bemelte Aidt-
Henossschafit bey Ihrem Freyen Souverainen Standt and  her-
Jkommen  fiirhas rubig und unturbiert bleiben zu lassen und
Hieztgemeltem Cammergericht auss Rimischer Kayserlicher Maye-
,stiit Vollkommenheit zugebietten und anzubevehlen, so balden
Jalle wider aine Statt Basel gefithrte process gimzlich zu - cas-
,sieren und abzustellen, auch deme  ernstlich aufzulegen, das
,Sy weder dezt noch kiinfftig, unter was schein und vorwandt
,das auch immer zugehen oder geschehen micht wider Sie noch
Siibrige Ort der gesambten Aydtgnossschafit dergleichen  vorzu-
Jnemmen und zu versuchen nit mehr underfangen sollen.

,Wann dann allerhdchstgedachte Kayserliche Mayestilt be-
Jfinden, das besagte gemaine dreyzehen Orth der Aydtgnoss-
Jschafft wo so viel lange zeit und Jahr in possessione vel quasi
Jeines freyen und aussgezogenen Standts gewesen

,Alss haben Sy obvermelte declaration exemptionis aller-
_gnedigst erafit dieses Decreti zu ertheilen verwilliget und Dero
,Kayserlichen Gesandten anbefohlen, solches besagtem Burger-
Jmeister  Wettstein - anzuhindigen und verbleiben  ete. Wien,
,16. Mai 1647.“ (Folgen dic Unterschriften.)

Und endlich der definitive Artikel des westphiilischen Friedens,
an dessen Formuliecrung Wettstein keinen geringen Antheil hatte.
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Cum item Cewesaren Majestas ad querelas nomine Civitatis
Basileensis et universee Helvetioo coram Ipsius Plenipotentiariis
ad prasentes Congressus Deputatis propositas super nonnullis
Processibus et Mandatis exccutivis a Camera Imperiali contra
dictam Civitatem aliosque Helvetiorum Unitos Cantones corumque
Cives et Subditos cmanatis, requisita Ordinumn Imperii sententia
et consilio singulari Deereto die 16 Maji Anno proxime practerito
declaraverit : preedictam Civitatem Basileam ceterosque Helvetio-
rum Cantones in possessione vel quasi plenae Liber-
tatis et lixemptionis ab Imperio esse, ac nullatenus
cjusdem Imperii Dicasteriis et Judiciis subjectos; placuit hoc
idem publicie huic Pacificationis Conventioni inserere ratumque
et firmum manere atque ideirco ommes ejusmodi Processus una
cam Arrestis corum occasione  quandocunque  deeretis  prorsus
assos et irritos esse debere. ‘

Wie haben sich schliesslich die katholischen Orte verhalten ?
Im Januar 1647 sollten auf Anrathen Wettsteins Schreiben an
die Bevollmiichtieten zu Miinster im Namen der X1I Orte er-
lassen werden, in welchen denselben fiir ihre bisherige Miihe
gedankt und sie gebeten werden sollten, ihre Vermitthung ferner
cintreten zu lassen.  Nach einem Schreiben des Biirgermeisters
Salomon [irzel von dem zu Wyl versammelten Kriegsrvathe der
NI Orte weigerten sich die Gesandten der Vo katholischen Orte
zu diesem Schreiben ihve Finwilligung zu geben unter dem Vor-
wande, sie hittten keinen Befehl dazw. Den 6. Februar  jedoch
licss sich Luzern hevbei und erklivte sich fir Absendung  des-
selben mit den Worten: ,Wir haben uns zwar crinnert, was
JUieser Sach halber jeweilen unsere Meinung gewesen und  wie
Sweit sich dieselbige erstreckt; weil aber uns beinebens gedunkt,
Sdas gedachtem Herren Burgermeister mit denen Danksagungs-
yschreiben an die Herrm Kayserischen und  franzisischen Pleni-
yDotentiarien durchuss in dem Tenor dess von dich, unsern G.
oL A, K. empfangenen Coneepts wol mige gratificiert werden,
Halss lassent wir uns nit entgegen scin, das solliche fiirder-
Hlichst under iiwerem Iorren Decret ververtiget und ime zuge-
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»Sandt werden.* Aehnlich ging es mit einem von der Tag-
satzung in Solothurn Ende Mai dekretierten Danksagungsschreiben ;
zu demselben gaben die Gesandten von Luzern und Schwyz ihre
Finwilligung nicht sofort, sondern nahmen es ad referendum.

Waren es dic evangelischen Stiidte und Orte allein, welche
Wettstein abgeordnet hatten, so waren es auch sie allein, welche
die Kosten iibernahmen. In dieselben (siec betrugen gegen 5500
Reichsthaler) theilten sich (bloss die vier Stiidte; Ziirich und
Bern iibernahmen jedes 1500 Gulden, Schaffhausen 1000 Gulden,
das Ucbrige Basel. Die Kunde von den glicklich begonnenen
Friedensunterhandlungen bestimmte die livangelischen im Mirz
1647 cinen gemeinsamen Bettag zu halten.

B T T



	Die im westfälischen Frieden ausgesprochene Exemtion der Eidgenossenschaft vom Reiche, das Verdienst der evangelischen Städte und Orte

